
 

Niedersächsisches Kultusministerium 

 

Auswahlverfahren bei Bewerberüberhang 
 

Wenn mehr Bewerbungen eingehen, als Ausbildungsplätze zur Verfügung ste-

hen, muss ein Auswahlverfahren durchgeführt werden. Die Auswahl erfolgt nach 

den Kriterien für eine Zulassungsbeschränkung des § 119 NBG.  

 

Zunächst werden vorab bis zu 20 % der freien Ausbildungsplätze an Bewer-

berinnen und Bewerber mit Fächern des dringenden Bedarfs vergeben. Die 

Rangfolge richtet sich nach der Gesamtnote des Masters of Education bzw. 

der Ersten Staatsprüfung und anschließend nach dem Lebensalter (§ 119 

Abs. 4 NBG).  

Danach werden die freien Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst in entspre-

chender Reihenfolge vergeben: 

 

1. mindestens 55 % nach den bisher erbrachten Leistungen für das ange-

strebte Ausbildungsziel (Reihenfolge nach der Gesamtnote des Master of 

Education bzw. der Ersten Staatsprüfung), 

 

2. danach 35 % nach der Dauer der Zeit seit einer wegen fehlender Ausbil-

dungskapazitäten unberücksichtigten Bewerbung (Wartezeit) und 

 

3. zuletzt 10 % für Fälle außergewöhnlicher Härte. 

 

Die Ablehnung der Einstellung stellt in der Regel eine außergewöhnliche Härte 

dar für 
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1. Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte i. S. des Schwerbehinderten-

rechts - Sozialgesetzbuch IX. Buch - (Reihenfolge nach dem Grade der 

Behinderung), 

 

2. Bewerberinnen und Bewerber, die auf Grund einer gesetzlichen Verpflich-

tung Unterhalt leisten müssen gegenüber mindestens einem Kind oder ei-

ner nicht erwerbsfähigen Person, wenn ohne ein Einkommen der Bewer-

berin oder des Bewerbers deren Unterhalt nicht gewährleistet ist (Reihen-

folge nach der Zahl der Unterhaltsberechtigten). 

 


